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Zollrückerstattungs-Gesuche für Dieselöl
Die Eidg. Oberzolldirektion teilt mit:

Gemäss Bundesbeschluss vom 29. September 1961 wird zur Deckung
des Anteils des Bundes an den Kosten der Nationalstrassen ein Zollzu-
schlag auf Treibstoffen von 5 Rp. je Liter erhoben. Auf dem zu land-, forst-
und fischereiwirtschaftlichen Zwecken verwendeten Dieselöl und Benzin
erhält der Verbraucher den Zollzuschlag zurück.

Die Referendumsfrist für den vorerwähnten Bundesbeschluss läuft am 3.

Januar 1962 ab. Wenn das Referendum nicht ergriffen wird, so dürfte mit der
Inkraftsetzung des Bundesbeschlusses anfangs 1962 gerechnet werden.
Auf den gleichen Zeitpunkt wird der Bundesrat die Ausführungs- und

Uebergangsbestimmungen zum Bundesbeschluss erlassen, sowie das

Rückerstattungsverfahren ordnen.
Da der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Ordnung heute noch nicht

bekannt ist, werden die Landwirte ersucht, mit der Zustellung des nach
bisheriger Regelung zu erstellenden Zollrückerstattungsgesuches für Dieselöl

(grünes Formular), welches hauptsächlich den Verbrauch im Jahr 1961

betrifft, noch etwas zuzuwarten. Dadurch wird dem Landwirt und der
Zollverwaltung Mehrarbeit erspart.

Sobald der Treibstoffzollzuschlag in Kraft gesetzt ist und der Bundesrat
über das neue Rückerstattungsverfahren Beschluss gefasst hat, wird die
Oberzolldirektion in der landwirtschaftlichen Presse bekanntgeben, auf
welches Datum die Rückerstattungsgesuche nach bisheriger Ordnung abzu-
schliessen und bis wann sie einzureichen sind. L. I.
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